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natiirlich eine gewaltige Aufgabe. Sie konnte jedoch gelost werden,
wenn die indische Gewerkschaftshewegung die gleichen Methoden
gewerkschaftlicher Bildungsarbeit annimmt, wie sie die euro-
paischen Gewerkschaftsorganisationen in ihren Anfingen verfolgt

haben.

Hierin liegt die Schwierigkeit der Aufgabe, der sich die indische
Gewerkschaftshewegung angesichts der augenblicklichen Notlage
gegeniibersieht. Zu ihrer Erfiillung ist die verstindnisvolle Zu-
sammenarbeit jeder hochentwickelten nationalen Gewerkschafts-
bewegung in Europa und in Amerika notwendig. Der Weg dazu
kann gefunden werden in einem Plan fiir die Ausbildung von
Gewerkschaftsfunktioniren im Ausland, durch die Bereitstellung
von Gelegenheiten, nicht nur in den verschiedensten Industrien zu
arbeiten, sondern auch durch die Vermittlung einer griindlichen
Kenntnis der Arbeitsmethoden der verschiedenen gewerkschaft-
lichen Organisationen. Nur auf diese Art kann ein jahrhunderte-
altes und oft wiederholtes Schlagwort « Proletarier aller Linder,
vereinigt euch! » praktische Bedeutung erlangen.

Tayab Shaikh (London).

AHV-Auskiinfte

Seit dem Inkrafttreten der AHV hat das Sekretariat des Schwej-
zerischen Gewerkschaftsbundes in stets zunehmender Zahl Auskiinfte
iiber dieses weitschichtige und daher fiir den Laien anscheinend
komplizierte Versicherungswerk zu geben. Es sind meist sehr kon-
krete Fille, die uns unterbreitet werden. Die Antwort wird aber so-
zusagen in allen Fillen nicht nur den Fragesteller, sondern eine
grossere Zahl von Versicherten interessieren. Wir haben uns deshalb
entschlossen, in einer neuen Rubrik « AHV-Auskiinfte » der « Ge-
werkschaftlichen Rundschau » typische Anfragen kurz zusammen-
gefasst abzudrucken und die Antwort darauf zu erteilen. Sicher
wird die neue Rubrik auch allen Gewerkschaftsfunktioniren und
Vertrauensleuten, vorab aber auch den Rechtsauskunft erteilenden
Kollegen in den Gewerkschaftskartellen dienen. Wir sind gerne be-
reit, auch Fragen zu behandeln, die uns iiber die Verbinde, Kartelle
und Rechtsauskunftsstellen vorgelegt werden. Die Redaktion.

B. M., Basel. Mein Vater hat am  trige an die Lohnersatzordnung und

20. Dezember 1948 das 65. Altersjahr
vollendet upd sich zum Bezug der
AHYV-Rente gemeldet. Sie ist ihm ver-
weigert worden, weil er Italiener ist.
Er wohnt aber seit iiber 30 Jahren in
der Schweiz und hat immer die Bei-
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im Jahre 1948 an die AHV bezahlt.
Hat er tatsichlich keinen Renten-
anspruch?

Art. 18, Abs. 3, des AHV-Gesetzes be-

stimmt, dass Auslinder, deren Heimat-
staat den Schweizer Biirgern nicht Vor-



teile bietet, die der AHV mindestens
gleichwertig sind, erst nach Entrich-
tung von zehn vollen Jahresbeitrigen
rentenberechtigt werden wund dass
ihnen die Rente nur ausgerichtet wird,
solange sie ihren =zivilrechtlichen
Wohnsitz in der Schweiz haben. Aus-
serdem wird ihnen die ordentliche
Rente um ein Drittel gekiirzt (Art. 40
AHVG). Vorbehalten bleiben abwei-
chende zwischenstaatliche Vereinba-
rungen (Staatsvertriige).

Nun kann kein Zweifel dariiber be-
stehen, dass die italienische Alters-
und Invalidenversicherung der schwei-
zerischen AHV nicht gleichwertig ist.
Die Bestimmungen von Art. 18, Abs. 3,
und Art. 40 des AHVG miissen deshalb
auf italienische Staatsangehéorige in der
Schweiz angewendet werden.

Demnach wiirde Ihr Vater nie ren-
tenberechtigt. Gegenwirtig laufen in-
dessen Verhandlungen zwischen Ita-
lien und der Schweiz iiber den Ab-
schluss eines Staatsvertrages betreffend
die Sozialversicherung. Da die heutige
Bestimmung auch in der Schweiz als
. Hiirte empfunden wird, wo es sich um
Auslinder handelt, die sehr lange hier
ansiissig sind, besteht die Wahrschein-
lichkeit, dass es in absehbarer Zeit zu
einer besseren Regelung fiir italieni-
sche Staatsangehorige in der Schweiz
kommt.

Es darf indessen nicht iibersehen
werden, dass der Einbezug der Aus-
linder in die Versicherung gerade im
Falle Italien sehr weittragende Folgen
fiir unsere Versicherung haben kann.
Das geht allein aus der Tatsache her-
vor, dass etwa 120 000 bis 150 000 Ita-
liener stindig in der Schweiz ansissig
sind, dass aber nur etwa 10000 bis
12000 Schweizer dauernd in Italien
leben. Dazu kommt noch der Um-
stand, dass Italien eine sogenannte Ar-
beiterversicherung (keine allgemeine
Volksversicherung) hat, also nur Leute
bis zu einer bestimmten Einkommens-
grenze versichert. Von den in Italien
lebenden Schweizern, die meist hoch-
qualifizierte Berufsarbeiter und Ange-
stellte mit relativ hohem Einkommen
sind, werden also nur wenige unter
die Versicherung fallen. Wenn italie-
nische Staatshiirger bei uns in bezug
auf die AHV genau gleich behandelt

wiirden wie Schweizer Biirger, so
wiirde wohl auch noch ein grosser Teil
der italienischen Saisonarbeiter (nach
nur einem vollen Jahresbeitrag, der
nicht zusammenhiingend bezahlt wer-
den muss) rentenberechtigt, und zwar
kime in jedem Falle wenigstens die
Mindestrente von Fr.480.— zur Aus-
zahlung. Da ein wesentlicher Teil der
fiir die AHV notwendigen Mittel nicht
aus Beitragen der Versicherten, son-
dern aus Leistungen der offentlichen
Hand fliesst, konnte u.U. das ganze
Versicherungswerk gefihrdet werden.
Eine restlose Gleichbehandlung der
Auslidnder ist deshalb fiir ein so klei-
nes Land wie die Schweiz unmaéglich,
weil untragbar.

R. C. in Rapperswil, bisher Selb-
stindigerwerbender, steuerpflichtiges
Einkommen 1947 5537 Franken, Ehe-
frau 64 Jahre alt, AHV-Beitrag pro
1948 212 Franken. ¢« Die Ausgleichs-
kasse verlangt mir auch fiir 1949 den
gleichen Beitrag, obwohl ich gar kein
Erwerbseinkomen mehr habe. Ist das
richtig? Mein Vermogen betrigt zirka
26000 Franken. Ab wann bin ich
rentenberechtigt und wie hoch belduft
sich die Rente? »

Da Sie vor dem 31.Dezember 1948
das 65. Altersjahr vollendet haben,
werden Sie ab 1. Januar 1949 renten-
berechtigt. Vorausgesetzt, dass Sie fiir
das Jahr 1948 einen vollen Jahres-
beitrag geleistet haben (was der Fall
sein diirfte), haben Sie Anrecht
auf eine ordentliche Rente. Da Thre
Frau das 60. Altersjahr iiberschritten
hat, kommt eine ordentliche Ehepaar-
Altersrente in Frage. Diese betrigt ent-
sprechend Threm Beitrag 1246 Fran-
ken. Wenn Sie kein Erwerbseinkom-
men mehr haben, sind Sie nach Voll-
endung des 65. Altersjahres nicht mehr
beitragspflichtig. Gegen die Beitrags-
verfiigung der Kasse fiir 1949 haben
Sie innert 30 Tagen, vom Erlass der
Verfiigung an gerechnet, bei der kan-
tonalen Rekurskommission fiir die
AHYV Beschwerde zu erheben. Ihr Ver-
mogen hat keinen Einfluss auf die
Héohe der Rente. Bei den ordentlichen
Renten kommt weder verbleibendes Er-
werbseinkommen noch Vermoégen zur
Anrechnung.

135



	AHV-Auskünfte

